
                                                           Seite: 1/1

Gemeinde Groß Teetzleben

Vorlage

federführend:
Bau, Ordnung und Soziales

Vorlage-Nr:
Datum:
Verfasser:
Fachbereichsleiter/-in:

39/BV/202/2017
21.11.2017
Ludwig, Gertraud
Ellgoth, Claudia

Annahme einer Sachspende für die Freiwillige Feuerwehr Groß Teetzleben

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 06.12.2017 39 Gemeindevertretung Groß Teetzleben

1. Sach- und Rechtslage:
Die Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Teetzleben, Frau Heß hat für die Freiwillige 
Feuerwehr Groß Teetzleben eine Sachspende in Form von Dienst- und Schutzbekleidung 
eingeworben. 

Die Rechnung für die Dienst-und Schutzbekleidung beläuft sich auf 2.356,39 €. Dieser Betrag 
wurde von Erneuerbare Energien Teetzleben GmbH & Co. KG, Ellenhorst 5 in 18055 
Rostock, vertreten durch  Dr. Thomas Niedzwetzki gespendet.
Die Sachspende in Höhe von 2.356,39 € ist gemäß § 44 Abs. 4 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg – Vorpommern(KV M- V) in Verbindung mit § 5 Abs. 7 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Groß Teetzleben durch den Beschluss der Gemeindevertretung 
anzunehmen.

2. Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Groß Teeetzleben beschließt, die Sachspende in Höhe von 2.356,39 € von 
Erneuerbare Energien Teetzleben GmbH & Co.KG, Ellenhorst 5 in 18055 Rostock vertreten 
durch Dr. Thomas Niedzwetzki anzunehmen. (Dienst-  und Schutzbekleidung für die 
Freiwillige Feuerwehr Groß Teetzleben) 

Anlage/n:
keine


